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 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 10.01.1978

Norm

AktG §70

AktG §81

Rechtssatz

Da eine Geschäftsverteilung auf dem gegenseitigen Vertrauen der Vorstandsmitglieder beruht, genügt ein Mitglied

gewöhnlich seiner allgemeinen Aufsichtspflicht dadurch, daß es sich auf den Sitzungen des Gesamtvorstandes über die

Tätigkeit und Vorkommnisse in anderen Geschäftsbereichen Gewißheit verscha5t. Erst wenn Verdacht besteht, daß im

Arbeitsbereich eines anderen Vorstandsmitgliedes Mißstände vorliegen, muß der Vorstandsmitglied sich einschalten,

um nicht selbst ersatzp6ichtig zu werden. Was hiebei einem Vorstandsmitglied zugemutet werden kann, wird immer

eine Frage des einzelnen Falles sein.
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